Patentanwaltsprüfung II/2001

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Teil 1

Der Antrag der B auf Löschung des GbM gem. § 15 I Nr. 1 GbMG hätte Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet wäre. 

1. Die Zulässigkeit des Löschungsantrags begegnet keinen Bedenken.

2. Das GbM wäre ohne materiellrechtliche Prüfung zu löschen, wenn A keinen Widerspruch i.S.v. § 17 I GbMG eingelegt hätte

· § 17 I 1 GbMG: wirksam zugestellte Mitteilung des DPMA ?
- Mitteilung erfolgt (+)
- Mitteilung wirksam zugestellt: Aufgabe zur Post ?
- § 14 I VwZG: Zustellung mittels AA (-)
- § 21 I GbMG i.V.m. § 127 I Nr. 2 PatG und §§ 175, 213 ZPO: Aufgabe zur Post
  möglich, aber nur wenn Obliegenheitsverletzung vorliegt, vgl. § 175 I 2 ZPO !
- Inhaberschaft eines GbM begründet noch keine Verpflichtung zur Bestellung eines 
  Inlandsvertreters ! 
- hier somit keine Obliegenheitsverletzung !
- § 21 I GbMG i.V.m. § 127 I Nr. 2 PatG und §§ 175, 213 ZPO (-)
- keine wirksame Zustellung !

· Frist des § 17 I 1 GbMG begann nicht zu laufen

· Tatsächlicher Widerspruch des Inlandsvertreters vom 10.01.2001: 
Heilung i.S.v. § 9 I VwZG 

· § 9 II VwZG (-): keine Rechtsmittelfrist 

· Einhaltung der Widerspruchsfrist des § 17 I 2 GbMG (+)

· Keine WE erforderlich !

3. Der Löschungsantrag wäre begründet, wenn der Gegenstand des GbM gem. § 15 I Nr. 1 GbMG nicht schutzfähig wäre. Die mangelnde Schutzfähigkeit des GbM könnte sich daraus ergeben, dass die Offenbarung auf der Offroad-Party neuheitsschädlicher SdT wäre.

· Offenbarung auf der Offroad-Party SdT i.S.v. § 3 GbMG für das GbM nur dann, wenn das GbM einen schlechteren Zeitrang hat als die Offenbarung auf der Offroad-Party

· Zeitrang des GbM ?

· - „Eintragungsantrag“ gestellt ( normale GbM-Anmeldung, d.h. Zeitrang des 
    Anmeldetags ?
-  Antrag des A, den Zeitrang der EP .... beanspruchen zu dürfen = Erklärung nach § 5 I 1 
   GbMG 
( formal Abzweigung vorgenommen

· § 5 I 1 GbMG (+): 
- Personenidentität (+)
- Patent für DE (+): A 66 EPÜ mit Benennung DE
- dieselbe Erfindung (+)
- Abzweigungserklärung (+) s.o.
- Abzweigungserklärung zeitlich mit GbM-Antrag (+)

· Wirksamkeitsbedenken: Abzweigung fristgerecht vorgenommen, § 5 I 3 GbMG ?

· § 5 I 3 GbMG : Erledigung =  Zurückweisung des Patents

· Zeitpunkt der Erledigung = Tag, mit dem der Zurückweisungsbeschluss in Rechtskraft erwächst ? (+) ( 11.02.2000, vgl. A 108 S.1 EPÜ; vgl. GbMRichtl II.4 (TABU # 157)

· Fristende des § 5 I 3 GbMG= 30.04.2000; Abzweigungsantrag 27.04.2000 

· ( wirksame Abzweigungserklärung !!!!

· Offenbarung auf der Offroad-Party kein SdT i.S.v. § 3 GbMG !

4. Die mündliche Verhandlung könnte stattfinden, sofern die Beteiligten ordnungsgemäß geladen worden wären

· A wurde geladen, und kein Inlandsvertreter gem. § 28 GbMG: wirksame Ladung ?

· Im jetzigen Verfahrensstadium Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters

· Ladung des A mit Aufgabe zur Post wirksam gem. § 21 I GbMG i.V.m. § 127 I Nr. 2 PatG und §§ 175, 213 ZPO (da Obliegenheitsverletzung) 

· kein Inlandsvertreter bedeutet hier: kein wirksamer Antrag des A in der mündlichen Verhandlung gestellt

· vormaliger Widerspruch des ehemaligen Inlandsverteters aber wohl noch wirksam

· amtsseitig nun Prüfung des Löschungsantrags auf Schlüssigkeit
5. Entscheidung des DPMA

· Löschung des GbM in dem Umfang, in dem das GbM über die Fassung vom 24.10.2000 hinausgeht

· Im übrigen Zurückweisung des Löschungsantrags

Teil 2

Das Patentanmeldeverfahren wäre fortzusetzen, wenn die Rücknahmeerklärung wirksam angefochten werden könnte, § 142 I BGB.

· Rücknahmeerklärung (hat Doppelnatur) nichtig wegen § 105 II BGB ?

· § 105 II BGB (+), und zwar bzgl. Herrn K.

· aber: Vertreter gibt eine eigene WE ab, § 164 I BGB, und nur Willensmängel des Vertreters sind maßgeblich: § 166 I BGB ( auf die Störung der Geistestätigkeit des K kommt es damit nicht an

· wirksame Anfechtung der eigenen WE (von PA Schlau) sofern zulässiger Anfechtungsgrund 

· Anfechtungsgrund: § 119 I 1. Alt. BGB: Inhaltsirrtum ? (-)

· Anfechtungsgrund: § 119 I 2. Alt. BGB: Erklärungsirrtum (-)

· Anfechtungsgrund: § 119 II BGB: Eigenschaftsirrtum ?
- „wesentliche Eigenschaften einer Person“ hier Geschäftsfähigkeit des Herrn K. ?
- Wille und Erklärung stimmen überein (+)
- Irrtum über Eigenschaften des Geschäftsgegenstandes (-): Geschäftsgegenstand ist das 
  Patent, und nicht Herr K. 
( kein Eigenschaftsirrtum !

Ergebnis: keine wirksame Anfechtung möglich !

Vorzunehmende Handlungen um noch etwas zu retten:

· Nachanmeldung mit innerer Priorität bis 31. Mai 2001 (wenn heute:= 20. Mai 2000)

· Nachanmeldung ohne Prioritätsbeanspruchung (wenn heute:=5. Juni 2001). Möglich da noch keine Veröffentlichung der Patentanmeldung

